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RS OGH 1973/9/11 4Ob558/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1973

Norm

GewO 1859 §3

GewO 1859 §55

Rechtssatz

Eine gewerberechtliche Verantwortlichkeit des aus dem Gewerbebetrieb ausgeschiedenen Stellvertreters, dessen

Ausscheiden der Gewerbebehörde nicht angezeigt wurde, ist den gewerberechtlichen Vorschriften nicht zu

entnehmen.
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